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Reisen mit dem Bus 

Unsere Busreisen werden mit einem „Spe-
zialbus“, der mit Hebebühne und Hecktoi-
lette für Rollstuhlfahrer ausgestattet ist, 
durchgeführt. Es besteht in diesem Bus die 
Möglichkeit, mit Hilfe des „Schwebesitzes“ 
zur jeweiligen Sitzreihe zu gelangen oder im 
zuvor sicher verankerten Rollstuhl sitzen zu 
bleiben.

Reisen mit dem Flugzeug

Bei den meisten Flugreisen setzen wir einen 
Spezial-Transportstuhl ein, mit dem Sie pro-
blemlos zu Ihrem Sitzplatz befördert werden 
und bei Bedarf während des Fluges auch zur 
Toilette.

Die Hotels

Alle angegebenen Hotels und Ferienan- 
lagen werden vor der Reise von uns  
und unseren Partnern auf mögliche Bar- 
rieren überprüft. 
Da es sich nicht nur um spezielle  
Behindertenwohnanlagen handelt, sondern  
auch um reine Urlaubshotels, muss zum  
Teil mit Einschränkungen Ihrer alltäg- 
lichen Gewohnheiten gerechnet werden. Die 
angegebenen Hotelkategorien entsprechen 
der amtlichen Kategorisierung der jeweili-
gen Länder.

Die Anreise

Abflug- bzw. Abfahrtsorte werden jeweils in 
der Reiseausschreibung des Kataloges be-
kanntgegeben. Sollten Sie eine längere An-
reise zum Abflug- bzw. Abfahrtsort haben, 
können wir Ihnen auch gerne eine Möglich-
keit zur Zwischenübernachtung vermitteln. 
Die Anreise zum Treffpunkt erfolgt in eige-
ner Regie.
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Reisen mit Elektro-Rollstuhl

Auf Busreisen ist die Mitnahme eines E-Roll-
stuhls kein Problem, da dieser im Bus sicher 
verankert werden kann. Auf Flugreisen be-
darf die Mitnahme von Elektro-Rollstühlen 
einer besonderen Genehmigung der Flugge-
sellschaft. Voraussetzung für die Beförde-
rung ist eine Trocken- oder Gel-Batterie mit 
abgeklemmten Polen. Eine Nassbatterie wird 
meist nicht von den Fluggesellschaften ak-
zeptiert. Wir bitten um frühzeitige Meldung, 
da ein Elektro-Rollstuhl einen Spezialtrans-
fer erfordert. 

Tipp für Verhinderungspflege 
(Kostenerstattung)

Im Rahmen der Verhinderungspflege ist es 
möglich, unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Aufwendungen für Reiseassistenz 
(Assistenzpakete und persönliche Assistenz) 
erstattet zu bekommen. 
Der Antrag muss vor Reisebeginn bei der 
Pflegekasse eingereicht werden. Ersetzt wer-
den die Kosten für eine Ersatzpflegeperson 
bis zu 1.432 Euro jährlich.

Anmeldung und was dann ...?

Haben Sie sich für eine Reise entschieden, 
schicken Sie uns Ihr ausgefülltes Anmelde-
formular zu. Bitte füllen Sie beide Seiten 
sorgfältig aus. Wir benötigen diese wichti-
gen Angaben von Ihnen und Ihren auf der 
Reise benötigten Hilfsmitteln, denn nur so 
kann ein reibungsloser Reiseablauf garan-
tiert werden. 

Nach Erhalt Ihrer Anmeldung senden wir Ih-
nen eine Empfangsbestätigung zu, aus der 
hervorgeht, dass Sie verbindlich angemeldet 
sind. Sobald die Reise durch das Erreichen 
der Mindestteilnehmerzahl durchgeführt 
werden kann, senden wir Ihnen eine Reise-
bestätigung und Rechnung zu. Diese bein-

haltet neben den von Ihnen in der Anmel-
dung gewünschten Versicherungen den 
Sicherungsschein nach § 651k des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB).

Dieser Sicherungsschein garantiert Ihnen, 
dass die Versicherung infolge Zahlungsun-
fähigkeit oder Konkurses des Reiseveran-
stalters eintritt und die Rückzahlung des 
gezahlten Reisepreises sowie zusätzlich 
notwendige Aufwendungen für die Rück-
reise übernimmt. Damit sind alle Ihre Zah-
lungen von Anfang an abgesichert. 

Mit der Übergabe des Sicherungsscheines 
wird eine Anzahlung von 20 % des Rei-
sepreises fällig. Weitere Informationen zur 
Reise oder Unterlagen wie genaue Treff-
punkte, Flugtickets, Versicherungspolicen 
und gegebenenfalls Visaformulare erhalten 
Sie danach in einem gesonderten Schrei-
ben. Für weitere Auskünfte und Informati-
onen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung.

Reiserücktrittskostenversicherung

Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend 
den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung. Die Policen erhalten Sie mit 
Ihrer Reisebestätigung.
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Alleinreisende Rollstuhlfahrer

Alleinreisende Menschen mit Behinderung 
sollten in der Lage sein, sich möglichst 
selbstständig zu bewegen und im Hotel so-
wie bei Ausflügen nur die Hilfen benötigen, 
die durch die „Allgemeinen Hilfestellun-
gen unseres Teams“ abgedeckt sind. Die 
Bewältigung von größeren Steigungen und 
längeren Strecken sollte kein Problem dar-
stellen. Bei Unklarheiten möchten wir Sie 
besonders auf unseren Assistenzzuschlag 
hinweisen. Benötigen Sie intensive Unter-
stützung sowie pflegerische Hilfe, so kön-
nen wir Ihnen eine persönliche Assistenz 
vermitteln, die Sie auf der Reise begleitet 
und die diese Tätigkeiten dann gerne über-
nimmt. Der Reisepreis für diese Assistenz, 
ein angemessenes Taschengeld sowie die 
An- und Abreisekosten zum Treffpunkt sind 
von Ihnen zu tragen. 

Allgemeine Hilfeleistungen 
unseres Teams 

Auf jeder Gruppenreise sind kompetente 
und hilfsbereite Mitarbeiter von uns dabei, 
die Ihnen mit folgenden Hilfestellungen 
zur Seite stehen (bereits im Reisepreis 
enthalten!):  
•	Unterstützung beim Ein- und Aussteigen 

in Flugzeug, Bus, Taxi, Schiff.
•	Koffertransport inklusive Hilfe beim Ein- 

und Auspacken des Koffers im Hotelzim-
mer.

•	Veränderungen im Hotelzimmer (z. B. 
Umstellen des Bettes). 

•	Unterstützung bei der Erledigung von 
Formalitäten sowie Überwindung von 
Sprachbarrieren.

Assistenzzuschlag

Menschen mit Körperbehinderung, die in 
gewissem Umfang Assistenz oder Pflege 
benötigen, können bei uns mitreisen! Falls 
Sie ohne eigene Begleitperson reisen und 

folgende Hilfestellungen benötigen, verlan-
gen wir dafür die entsprechenden Zuschlä-
ge zum Reisepreis.

Assistenzpaket A (zeitlicher Aufwand bis 
etwa 3 Stunden täglich)
•	Schieben des Rollstuhls auf längeren 

Strecken und bei Steigungen während 
unserer Ausflüge und Besichtigungen.

•	Hilfe beim Umsetzen (Bett, Badewanne, 
Toilette). 

•	Zusätzlich leichte pflegerische Tätigkei-
ten wie z. B. Kämmen, Rasieren, An- und 
Auskleiden.

 
Assistenzpaket B (zeitlicher Aufwand bis 
etwa 5 Stunden täglich) 
•	Alle Leistungen wie unter A. 
•	Zusätzlich pflegerische Tätigkeiten wie 

z. B. Hilfe beim Toilettengang, Baden, 
Duschen.  

Persönliche Assistenz
•	Komplette Übernahme von pflegerischen 

Tätigkeiten wie An- und Auskleiden, 
Baden, Duschen, Toilettengang (auch 
nachts).

•	Diese Assistenz steht Ihnen während der 
gesamten Reise komplett zur Verfügung, 
bei Bedarf auch nachts.  

 
Bei Zahlung dieser Zuschläge stellen wir 
eine qualifizierte Person, die Ihnen behilf-
lich ist. Allerdings steht Ihnen diese Person 
dann nicht ständig zur Verfügung, mit Aus-
nahme der persönlichen Assistenz. 
Bitte sprechen Sie mit uns, wenn Sie sich 
nicht sicher sind, in welcher Form Sie Un-
terstützung und Assistenz benötigen.

Wichtige Informationen

Wir weisen darauf hin, dass Angaben über 
Hilfebedarf bzw. Assistenzleistungen um-
fassend und wahrheitsgemäß gemacht 
werden müssen. Sollte dies nicht der Fall 
sein und stellt sich heraus, dass Sie mehr 
Pflegeleistungen benötigen als angege-
ben, müssen wir Ihnen die dadurch entste-

henden Kosten nachträglich in Rechnung  
stellen. 

Seien Sie also bei der Darstellung ihres Hil-
febedarfs sehr gewissenhaft. Ihnen die für 
Sie notwendige Hilfe zur Verfügung zu stel-
len, ist uns ein wichtiges Anliegen.

•	Wir behalten uns vor, eventuelle Preiser-
höhungen bedingt z. B. durch Erhöhung 
der Flugsteuern oder des Kerosinzuschla-
ges der Airline, oder ähnliches vorzuneh-
men. 

•	Falls Sie auf spezielle persönliche Hilfs-
mittel angewiesen sind, so sind diese bei 
Anmeldung anzugeben. Die Beförderung 
ist genehmigungspflichtig.

•	Wir behalten uns vor, die namentlich ge-
nannte Reiseleitung zu ändern.

WICHTIGE INFORMATIONEN zu unseren
BSk-Gruppenreisen


